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Liebe Mandanten und Freunde der Kanzlei,

wir freuen uns, Ihnen beigefügt die neueste Ausgabe unseres Kanzleiboten mit 
aktuellen Informationen aus der Welt der Steuern zu übergeben.

Hand aufs Herz: Wissen Sie schon, wen Sie am 24. September bei der Bundestags-
wahl wählen werden? Wenn Sie jetzt so etwas sagen wie „Oh, darüber habe ich mir 
noch gar keine Gedanken gemacht“ oder „Mir fehlen die Infos, was die Parteien 
eigentlich wollen“, dann können Sie vielleicht auch mal den Steuer-O-Mat auf
www.steuer-o-mat.de fragen. Der sagt Ihnen ganz einfach, was Ihre Wahl Ihnen 
ganz persönlich steuerlich bringen wird: Wie viel Netto haben Sie nach den Plänen 
hinterher mehr – oder weniger? 

Auch wir haben uns für Sie durch die Wahlprogramme der Parteien gekämpft und 
zeigen Ihnen, was die großen Parteien bei der Besteuerung planen.

Wie auch immer die Wahl ausgehen wird – wir wünschen Ihnen viel Spaß beim 
Blättern und einen sonnigen Herbst 2017!  

Dr. Stephan Knabe

KANZLEIBOTEKANZLEIBOTE

WIR SIND FÜR SIE DA

Sabine Paul
T 0331.20 12 19 31
F 0331.20 12 19 61
sabine.paul@
dr-knabe.de

Fiona Rech
T 0331.20 12 19 23
F 0331.20 12 19 20
fiona.rech@
dr-knabe.de

Michelle Rinka
T 0331.20 12 19 36
F 0331.20 12 19 20
michelle.rinka@
dr-knabe.de

Melanie Held
T 0331.20 12 19 32
F 0331.20 12 19 62 
melanie.held@
dr-knabe.de

Florian Sprenger
T 0331.20 12 19 51
F 0331.20 12 19 77
florian.sprenger@
dr-knabe.de

Susanne Kothe
T 0331.20 12 19 54
F 0331.20 12 19 81
susanne.kothe@
dr-knabe.de

Swantje Kieltyka-Gau
T 0331.20 12 19 33
F 0331.20 12 19 75
swantje.kieltyka@
dr-knabe.de

Ralph Mlodzian
T 0331.20 12 19 52
F 0331.20 12 19 76 
ralph.mlodzian@
dr-knabe.de

Alexander Thiede
T 0331.20 12 19 71
F 0331.20 12 19 70 
alexander.thiede@
dr-knabe.de

Julia Behring
T 0331.20 12 19 38
F 0331.20 12 19 18 
julia.behring@
dr-knabe.de

Susan Friedrichs
T 0331.20 12 19 37
F 0331.20 12 19 20 
susan.friedrichs@
dr-knabe.de

Tim Kiekbach
T 0331.20 12 19 87
F 0331.20 12 19 70 
tim.kiekbach@
dr-knabe.de

Victoria Parey
T 0331.20 12 19 35
F 0331.20 12 19 70 
victoria.parey@
dr-knabe.de

Sandra Berger
T 0331.20 12 19 22
F 0331.20 12 19 86
sandra.berger@
dr-knabe.de

Marie-Luise Bauch
T 0331.20 12 19 39
F 0331.20 12 19 88 
ml.bauch@
dr-knabe.de

Klara Behrendt
T  0331.20 12 19 24
F 0331.20 12 19 20 
klara.behrendt@
dr-knabe.de

Jenny Granatyr
T 0331.20 12 19 16
F 0331.20 12 19 79 
jenny.granatyr@
dr-knabe.de

Christina Holz
T 0331.20 12 19 0
F 0331.20 12 19 20
christina.holz@
dr-knabe.de

Katrin Eichwald
T 0331.20 12 19 55
F 0331.20 12 19 30
katrin.eichwald@
dr-knabe.de

Susanne Domhardt
T 0331.20 12 19 13
F 0331.20 12 19 20
susanne.domhardt@
dr-knabe.de

Philip Eichwald
T 0331.20 12 19 0
F 0331.20 12 19 20
philip.eichwald@
dr-knabe.de

Melanie Knörck
T 0331.20 12 19 39
F 0331.20 12 19 84
melanie.knoerck@
dr-knabe.de

Olivia Köhler
T 0331.20 12 19 39
F 0331.20 12 19 20
olivia.koehler@
dr-knabe.de

Manuel Finder- 
Schümann 
T 0331.20 12 19 50
F 0331.20 12 19 85 
manuel.finder@
dr-knabe.de

Susann Hänsel
T 0331.20 12 19 56
F 0331.20 12 19 20 
susann.haensel@
dr-knabe.de

Alexandra Flieger
T 0331.20 12 19 19
F 0331.20 12 19 18
flieger@dr-knabe.de

Dr. Stephan Knabe
T 0331.20 12 19 0
F 0331.20 12 19 20
knabe@dr-knabe.de

Michaela Lietzke
T 0331.20 12 19 19
F 0331.20 12 19 18 
michaela.lietzke@
dr-knabe.de

Manuela Diana Große
T 0331.20 12 19 51
F 0331.20 12 19 77 
manuela.grosse@
dr-knabe.de

Ingmar Böhm
T 0331.20 12 19 53
F 0331.20 12 19 73
ingmar.boehm@
dr-knabe.de

Felix Neuer
T 0331.20 12 19 15
F 0331.20 12 19 82
felix.neuer@
dr-knabe.de

Pamela Karo
T 0331.20 12 19 0
F 0331.20 12 19 20 
pamela.karo@
dr-knabe.de

Vivien Beuster
T 0331.20 12 19 14
F 0331.20 12 19 74
vivien.beuster@
dr-knabe.de

Robert Widra 
T  0331.20 12 19 19
F 0331.20 12 19 18 
robert.widra@
dr-knabe.de



Am 24.9.2017 wird in Deutschland der 19. Deutsche Bundestag gewählt. Rund zwei Monate vor diesem 
Stichtag haben die Parteien ihre Regierungsprogramme vorgestellt. Zentrales Thema stellen dabei u. a. die 
Steuern dar. Wir haben sie uns angesehen und die Kernaussagen herausgearbeitet.

Die Union verspricht Steuerent-
lastungen für alle: Der Spitzen-
steuersatz bleibt unverändert, 
greift aber später als bislang bei 
einem Einkommen von 60.000 
EUR. Die Abschaffung des Soli 
soll schrittweise und möglichst 
schnell kommen. Eine Extra-
Steuer für Superreiche wollen 
CDU und CSU nicht. Insgesamt 
will die Union beim Thema Steu-
ern nur wenig ändern. 

Die SPD will Familien und 
Alleinerziehende mit kleinen und 
mittleren Einkommen entlasten. 
Statt des Ehegattensplittings 
soll es einen Familientarif mit 
Kinderbonus geben. Der Soli für 
untere Einkommen fällt weg, der 
Spitzensteuersatz steigt auf 45 
Prozent. Zahlen muss ihn, wer als 
Single mindestens 76.200 EUR 
zu versteuerndes Einkommen 
hat. Vermögende sollen durch 
eine Reichensteuer zusätzlich zur 
Kasse gebeten werden. 

Untere und mittlere Einkom-
men sollen entlastet, dafür 
obere stärker belastet werden. 
Steuerfrei sind 1.050 EUR im 
Monat. Wer unter 7.100 EUR 
brutto im Monat verdient (Single, 
Steuerklasse I), zahlt weniger 
Einkommenssteuer, alle anderen 
mehr. Durch eine Reichensteuer 
fallen oberhalb von 260.000 EUR 
Jahreseinkommen 60 Prozent 
Einkommenssteuer an, oberhalb 
einer Million EUR 75 Prozent. 
Auf Vermögen von mehr als 
einer Million EUR sind fünf 
Prozent Steuern fällig. 

Die Grünen wollen ein gerechtes 
Steuersystem. Sie kritisieren, dass 
Personen, die arbeiten, höhere 
Steuern zahlen als Menschen, die 
ihr Geld für sich arbeiten lassen. 
Ihr Vorschlag: beide Einkommen 
gleich zu besteuern. Vermögen-
de wollen die Grünen zudem 
stärker zur Kasse bitten. Kon-
kret über eine "ergiebige, aber 
umsetzbare Vermögenssteuer für 
Superreiche". Kleine und mittlere 
Einkommen sollen durch einen 
höheren Grundfreibetrag entlas-
tet werden. Wer mehr verdient 
als 100.000 EUR pro Jahr, muss 
mit einem höheren Spitzensteu-
ersatz rechnen. 

Die FDP macht ihrem Namen als 
Steuersenkungspartei alle Ehre. 
Um 30 Milliarden EUR will sie 
die Bürger entlasten, unter ande-
rem will sie den Soli bereits 2019 
komplett abschaffen. Außerdem 
soll der Steuersatz für niedrige 
und mittlere Einkommen sinken, 
die Kinderfreibeträge sollen 
angehoben werden. Auch die 
großen Einkommen will die FDP 
entlasten. Niemand soll für Steu-
ern und Sozialabgaben mehr als 
50 Prozent seines Einkommens 
zahlen, fordern die Liberalen. Sie 
ist ebenfalls gegen die Wiederein-
führung der Vermögenssteuer.

Die AfD will das Steuer- und 
Abgabensystem grundlegend 
reformieren. Die Leitidee: Die 
Belastung darf nicht ausgeweitet 
werden. Dazu will sie eine "Ab-
gabenbremse" im Grundgesetz 
festschreiben. Die Mehrwert-
steuer soll um sieben Prozent 
sinken, das Ehegattensplitting 
zugunsten eines Familiensplit-
tings abgeschafft werden. Kleine 
und mittlere Einkommen will 
die AfD durch Anhebung des 
Grundfreibetrags entlasten, Ver-
mögende durch Abschaffung der 
Erbschaftssteuer.

KINDERBONUS, REICHENBESTEU-
ERUNG, VERMÖGENSSTEUER

KANZLEIBOTE KANZLEIBOTE

01

Bundestagswahl 2017

Steuerprogramme von CDU/CSU, SPD, DIE LINKE, FDP und AfD zur Bundes-
tagswahl

Susann Hänsel
Steuerberaterin
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Steuerpflichtige können größere Aufwendungen 
und Ausgaben, die ihnen zwangsläufig entstanden 
sind und mit denen die überwiegende Mehrzahl 
der Steuerpflichtigen gleicher Einkommensver-
hältnisse, gleicher Vermögensverhältnisse und 
gleichen Familienstands nicht belastet ist, bei der 
Ermittlung des steuerpflichtigen Einkommens als 
außergewöhnliche Belastungen abziehen. Die Auf-
wendungen dürfen weder Betriebsausgaben noch 
Sonderausgaben sein. 

Das Finanzamt kürzt die Aufwendungen regelmä-
ßig um die sogenannte zumutbare Belastung. Die 
Höhe der Belastung ist abhängig von der Höhe 
des Gesamtbetrags der Einkünfte und der Anzahl 
der Kinder. Die Prozentsätze sind in drei Stufen 
gestaffelt (§ 33 Abs. 3 Satz 1 des Einkommensteuer-
gesetzes-EStG). Bislang legte die Finanzverwaltung 
bei Überschreiten einer dieser Stufen stets den 
Prozentsatz der nächsthöheren Stufe zugrunde.

Diese bisherige Berechnungsmethode hat der 
Bundesfinanzhof (BFH) mit einer Entscheidung 
vom 19.1.2017 (VI R 75/14) für nicht rechtmäßig 
erachtet. Die Regelung des Einkommensteuerge-
setzes sei vielmehr so auszulegen, dass die bei den 
außergewöhnlichen Belastungen zu berücksichti-
gende zumutbare Belastung stufenweise zu berech-
nen ist. Das bedeutet, dass bei der Berechnung nur 
noch der Teil des Gesamtbetrags der Einkünfte mit 
dem höheren Prozentsatz belastet werden darf, der 
die jeweilige Stufe übersteigt. Durch diese Berech-
nungsmethode kommt es regelmäßig zu einer 
niedrigeren zumutbaren Belastung mit der Folge, 
dass höhere Aufwendungen abgezogen werden 
können. Die Finanzverwaltung hat die vom BFH 
vorgegebene geänderte Berechnungsweise aner-
kannt und eine möglichst umgehende Berücksich-
tigung in Aussicht gestellt.
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Definition

Neuberechnung der zumutbaren Belastung

Florian Sprenger
Steuerberater

Zumutbare Belastung 

Berechnungsmethode 
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Ordnungsgemäße Aufbewahrung digitaler Belege

ELEKTRONISCHE KONTO-
AUSZÜGE, RECHNUNGEN UND 

LIEFERSCHEINE
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Elektronische Kontoauszüge verdrängen mehr 
und mehr den Papierauszug. Das Bayerische 
Landesamt für Steuern hat sich in einer neuen 
Verfügung (vom 20.1.2017, S 0317.1.1-3/5 St42) 
zur Aufbewahrung und Archivierung solcher 
Kontoauszüge geäußert. Elektronische Kontoaus-
züge sind grundsätzlich steuerlich anzuerkennen. 
Der Steuerpflichtige hat hier allerdings die „Rich-
tigkeit (Echtheit der Herkunft und Unversehrtheit 
des Inhalts) zu überprüfen und diese Prüfung zu 
dokumentieren und zu protokollieren“, wie es in 
der Verfügung heißt. Wichtig auch der Hinweis, 
welcher für elektronische Rechnungen ebenfalls 

gilt: Elektronische Kontoauszüge sind auch in 
dieser Form aufzubewahren. Für die steuerlichen 
Aufbewahrungspflichten genügt es nicht, wenn die 
Auszüge ausgedruckt und in Papierform aufbe-
wahrt werden. Das Landesamt weist noch darauf 
hin, dass für Einnahmen-Überschuss-Rechner, also 
jene Steuerpflichtige, die keine Buchführung erstel-
len müssen, die vorgenannten Grundsätze ebenfalls 
anzuwenden sind. 
Eine Aufbewahrung auf Datenträger-CD ist zu-
lässig, soweit die Wiedergabe bildlich mit dem 
Original-Eingangsdokument übereinstimmt.

Elektronische Kontoauszüge

Philip Eichwald
Steuerfachangestellter, 

Informatikkaufmann (IHK) 



von rund 1,72 Mrd. EUR. Hinzu kommen noch die 
Ergebnisse aus der Teilnahme von Umsatzsteu-
er-Sonderprüfern an allgemeinen Betriebsprüfun-
gen oder an den Prüfungen der Steuerfahndung. 
Diese Zahlen sind in den jüngsten Statistiken nicht 
enthalten. Im Jahresdurchschnitt waren 1.873 
Umsatzsteuer-Sonderprüfer eingesetzt. Jeder Prü-
fer führte im Durchschnitt 46 Sonderprüfungen 
durch. Damit brachte jeder Prüfer gut 0,92 Mio. 
EUR an Mehrsteuern ein.

Die obersten Finanzbehörden der Länder veröf-
fentlichen alljährlich zur Jahresmitte ihre Steuer-
statistiken für das Vorjahr. Und jedes Jahr kommen 
satte Plusbeträge an Steuereinnahmen für das 
Finanzamt heraus. 

Insgesamt rund 2,5 Mio. Arbeitgeber wurden 2016 
einer Lohnsteuer-Außenprüfung unterzogen. Da-
runter waren sowohl private Arbeitgeber als auch 
öffentliche Verwaltungen. Über 100.000 Unter-
nehmen wurden abschließend geprüft. Insgesamt 
konnten die durchschnittlich 2.000 Außenprüfer 
ein Mehrergebnis von rund 825 Mio. EUR verbu-
chen.

Noch ergiebiger fiel das Mehrergebnis bei der Um-
satzsteuer aus. Die insgesamt 85.681 Umsatzsteu-
er-Sonderprüfungen brachten ein Mehrergebnis 
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Steuerstatistik

Hohe Steuermehreinnahmen für den Fiskus Gleiche Entlohnung für Mann und Frau
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Das neue Gesetz zur Förderung der Transparenz 
von Entgeltstrukturen (EntTranspG) soll durch 
neue Transparenzregeln für mehr Lohngerech-
tigkeit sorgen. Ziel des Gesetzes ist vor allem die 
Gleichstellung von Frauen und Männern. Der 
Bundesrat hat das Gesetz im Mai 2017 gebilligt.

Betroffen von dem Auskunftsanspruch sind Unter-
nehmen mit 200 und mehr Mitarbeitern. Beschäf-
tigte in solchen Unternehmen haben nach dem 
neuen Gesetz ein Auskunftsrecht hinsichtlich des 
durchschnittlichen Einkommens der Mitarbeiter 
des anderen Geschlechts in vergleichbaren Positi-
onen. Die Regelungen werden am Tag nach ihrer 
Verkündung im Bundesgesetzblatt in Kraft treten. 
Das Auskunftsrecht dürfte voraussichtlich ab dem 
1.1.2018 durchgesetzt werden können. 

Gesetzeszweck

Betroffene UnternehmenLOHNSTEUER-
AUSSENPRÜFUNGEN

UMSATZSTEUER-
SONDERPRÜFUNGEN

Lohnsteuer-Außenprüfungen 

Umsatzsteuer-Sonderprüfungen 

Manuel 
Finder-Schümann

Steuerberater

Alexandra Flieger
Fachanwältin für Handels- und

Gesellschaftsrecht

+ 825 Mio.
+ 1,72 Mrd.



Unsere Kanzlei befindet sich direkt im Zentrum 
der Stadt Potsdam in der Nähe des Jägertors. 
Für unsere Mandanten stehen nach Absprache 
Parkplätze vor dem Haus oder in der Tiefgarage 
zur Verfügung. Wir freuen uns darauf, Sie in unse-
ren Räumen begrüßen zu dürfen.

E-Mail:   mail@dr-knabe.de

Telefon:   +49 331 - 201219 - 0 (Zentrale)
Telefax:   +49 331 - 201219 - 20
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